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Für Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz an der Hochschule 
Luzern gelten für die Aufnahme in die Public-Management-Weiterbildungsprogramme folgende Regelun-
gen: 

1. Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz, die den eidgenös-
sischen Fachausweis öffentliche Verwaltung erfolgreich erworben haben, sind mit diesem Terti-
ärabschluss zum CAS Public Management und Politik und zum CAS Recht öffentliche Verwal-
tung der Hochschule Luzern formal zugelassen.  
 

2. Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz, die sich für den 
CAS Public Management und Politik oder für den CAS Recht öffentliche Verwaltung der Hoch-
schule Luzern anmelden, den eidgenössischen Fachausweis öffentliche Verwaltung aber infolge 
zeitlicher Überschneidungen noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben und kurz vor dem Ab-
schluss stehen, können dennoch ins CAS-Programm aufgenommen werden, wenn sie bei den Vor-
noten mindestens die Durschnittnote 5 erreichen. Ansonsten werden sie auf die Warteliste aufge-
nommen und zum CAS-Programm erst dann zugelassen, wenn nach Ablauf der Anmeldefrist noch 
freie Plätze bestehen.  

 
3. Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz, die gemäss Punkt 

2 bereits kurz vor Abschluss des eidg. Fachausweises ins CAS-Programm Public Management und 
Politik oder CAS Recht öffentliche Verwaltung aufgenommen wurden und dann den Fachausweis 
nicht erfolgreich abschliessen, scheiden nach dem ersten Modul aus dem CAS Public Management 
und Politik bzw. nach dem ersten Modul aus dem CAS Recht öffentliche Verwaltung aus. In die-
sem Fall stellt die Hochschule Luzern ein Drittel der Kursgebühr des CAS Public Management und 
Politik (CHF 3'200) bzw. ein Fünftel der Kursgebühr des CAS Recht öffentliche Verwaltung (CHF 
1'700) in Rechnung.  

 
4. Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz mit eidg. Fach-

ausweis öffentliche Verwaltung werden dann ins MAS-Modul Public Management aufgenommen, 
wenn die Durchschnittsnote zweier angerechneter CAS-Programme mindestens 5 beträgt. Zudem 
ist für MAS-Anwärterinnen und –Anwärter, die keinen Hochschulabschluss haben, der Besuch des 
Fachkurses Wissenschaftliches Arbeiten (https://www.hslu.ch/de-
ch/wirtschaft/weiterbildung/seminare/ibr/fk-wissenschaftliches-arbeiten/) obligatorisch.  
Die Studienleitung behält sich vor, in Einzelfällen weitere Auflagen zu machen.  

 
Kontakte: 

 Studienleiter MAS Public Management und CAS Public Management und Politik:  
Jonas Willisegger, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Tel. 041 228 99 81,  
jonas.willisegger@hslu.ch  

 Koordinator Verwaltungsweiterbildung sowie stv. Studienleiter MAS Public Management und 
CAS Public Management und Politik:  
Alex Lötscher, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Tel. 041 228 99 59, alex.loetscher@hslu.ch  


